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Verabschiedung vom Schulleiter unserer Albertschule 

Der Schulleiter der Albertschule, Renè Okunik, hat die Gemeinde Ihringen zum Ende des Schuljah-
res 2022/2023 verlassen. Nach vier Jahren als Leiter der Albertschule wurde Herr Okunik im Rah-
men einer kleinen Abschiedsfeier gewürdigt. In Vertretung von Bürgermeister Eckerle überbrachte 
Hauptamtsleiter Waßmer die Abschiedsgrüße seitens des Schulträgers der Gemeinde Ihringen.  
An Herausforderungen mangelte es in den vergangenen vier Jahren wahrlich nicht. Neben Themen 
wie der umfangreichen Digitalisierung, der Corona-Pandemie oder Umbaumaßnahmen, wusste Herr 
Okunik seine Mitmenschen zu begeistern und packte tatkräftig selbst mit an. 
 
Die Gemeinde Ihringen bedankt sich für den Einsatz in der Albert-Schule und behält Herrn Okunik als 
hervorragenden Schulleiter und Menschen gerne in guter Erinnerung. 
 
Konrektorin Frau Gracki wird bis zur Neubesetzung der Schulleitungsposition, die Aufgaben über-
nehmen. 
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Apotheken 

Mittwoch, 02.08.2023:  Rebtal-Apotheke, Tel.: 07664 - 91 07 00 

 Im Maierbrühl 3, 79112 Freiburg (Tiengen) 

Donnerstag, 03.08.2023: Apotheke zum Roten Fingerhut, Tel.: 07668 - 3 17 

 Bachenstr. 9, 79241 Ihringen 

Freitag, 04.08.2023: Europa-Apotheke, Tel.: 07667 - 94 20 55 

 Richard-Müller-Str. 3 C, 79206 Breisach 

Samstag, 05.08.2023: Silberberg-Apotheke, Tel.: 07663 - 26 41 

 Hauptstr. 8, 79353 Bahlingen 

Sonntag, 06.08.2023: St. Martins-Apotheke, Tel.: 07665 - 28 24 

 Fuhrmannsgasse 1, 79108 Freiburg (Hochdorf) 

Montag, 07.08.2023: Sonnenberg-Apotheke, Tel.: 07664 - 15 52 

 Freiburger Str. 8, 79112 Freiburg (Opfingen) 

Dienstag, 08.08.2023: Europa-Apotheke, Tel.: 07667 - 94 20 55 

 Richard-Müller-Str. 3 C, 79206 Breisach 

Mittwoch, 09.08.2023:  Salus Apotheke, Tel.: 07665 - 5 02 04 00 

 Sonnenbrunnenstr. 13, 79112 Freiburg 

 (Waltershofen) 

FEUERWEHR  1 12
Kommandant Ihringen Christoph Rombach 95 23 25
 Mobil 0151 12688914
Stellv. Kdt. Abt. Kdt. Ihringen Torsten Voß 9 96 86 01
Stellv. Kdt. Abt. Kdt. Wasenweiler Marc Engelmann 0160 96304284
Gerätehaus Ihringen  50 14
Gerätehaus Wasenweiler  9 44 81

GRUNDBUCHAMT EMMENDINGEN  07641 9 65 87-600

Kaiserstuhl-Touristik e.V.  Bachenstr. 38 
Telefon: 93 43 • Telefax: 90 81 68 • e-mail: tourist.info@ihringen.de
ÖFFNUNGSZEITEN:  Mo. - Sa.  9.00 - 12.00 Uhr
 Mo. - Di. + Do. - Fr.  15.00 - 18.00 Uhr

Allgemeiner Notdienst
FEUERWEHR, DRK-RETTUNGDIENST / NOTFALLRETTUNG 112
POLIZEINOTRUF  110
Polizeirevier Breisach  07667 9117-0
UNFALLRETTUNG UND KRANKENTRANSPORTE 19222
GIFTNOTRUFZENTRALE FREIBURG  0761 19240
RECHTSANWALT-NOTDIENST  0761 72773
BADENOVA AG CO.KG 
Servicenummer  0800 2838485
Entstörungsdienst (24 Std) 0800 2767767

Sozialdienste
DORFHELFERINNENSTATION Einsatzleitung Frau Weishaar 07663 6083464
BERATUNGSSTELLE FÜR ÄLTERE MENSCHEN UND DEREN ANGEHÖRIGE 
Christiane Gehring (Dipl. Sozialpädagogin) und Renate Brender 07667 904899
HOSPIZGRUPPE Begleitung Sterbender
Kontaktperson Frau Neunsinger 07668 9143 oder 1401
Vertretung 07667 1864 oder 0151 15548955

INTEGRATIONSFACHDIENST FREIBURG  0711/250832800 
Beratungsstelle für schwerbehinderte, psychisch erkrankte und hörbehinderte 
Arbeitnehmer*innen und deren Arbeitgeber  

SOS Hilfe für Familien e.V.  0160 5520298

Weitere Sozialdienste finden Sie im Internet unter www.ihringenß Leben in...ß Soziale Dienste
 (Auskünfte zu Pflegediensten erhalten Sie in unserem Bürgerbüro)

Bereitschaftsdienst
TIERÄRZTE - einheitliche Rufnummer 07667/9430810 
ZAHNÄRZTE - einheitliche Rufnummer  0180 3 222 555-41
ÄRZTE 116 117
NOTFALLPRAXIS FÜR ERWACHSENE 
Medizinische Universitätsklinik, Hugstetterstraße 55  0761/ 80 99 800 
NOTFALLPRAXIS FÜR KINDER 
St. Josefskrankenhaus, Sautierstraße 1  0180 6 076 111

Telefonverzeichnis der Gemeinde
TELEFON: 71 08-0  TELFAX: 71 08-50  E-MAIL: gemeinde@ihringen.de
SPRECHZEITEN:  Mo. - Fr.  8.00 - 12.00 Uhr
 Di.  14.00 - 18.30 Uhr
Individuelle Terminvereinbarungen sind nach Rücksprache möglich.

BÜRGERMEISTER Herr Eckerle 71 08-21
Sekretariat/ Gemeindeblatt amtl. Teil Frau Ortolf 71 08-21
 
HAUPTAMT
Leitung Herr Waßmer 71 08-22
Ordnungsamt/Feuerwehr Herr Hügele 71 08-24 
Integrations- und  
Flüchtlingsbeauftragter
Standesamt/Kinderbetreuung Frau Gündel 71 08-23
Personal/EDV Herr Meyer 71 08-27
 Herr Keil 71 08-28
Flüchtlingsbetreuung Frau Steidle 71 08-64

BÜRGERBÜRO
Meldewesen/Gewerbe/Soziales Frau Rombach 71 08-14
 Frau Steidle 71 08-64
 Frau Zech 71 08-16
 
SPRECHZEITEN BÜRGERBÜRO: Mo. - Fr.  8.00 - 12.00 Uhr 
 Di.  14.00 - 18.30 Uhr
RECHNUNGSAMT
Leitung Herr Lehmann 71 08-10
Steuern, Abgaben Frau Plesz 71 08-11
Abwassergebühren (gesplittet) 
Gemeindekasse Herr Gibson 71 08-12
 Frau Motz 71 08-13
Grundbucheinsichtstelle/ 
Rechnungsamt Frau Eble 71 08-17

BAUAMT
Leitung 
Technik/FB Tiefbau Herr Kurze 71 08-30 
Bauverwaltung und Friedhof Frau Tebel 71 08-32 
Technik/FB Hochbau Herr Hildenbrandt   71 08-33 
Verwaltung Frau Langenbacher 71 08-35 
 Frau Wihler/Frau Hinner 71 08-31 

KLIMASCHUTZ Frau Lea Brockhoff 71 08-42 

BAUHOF 
Verwaltung  9 41 04
WASSER (bnNetze) technische Anliegen 0800 221 26 21 
 Störfälle 0800 276 77 67
RECYCLINGHOF/KLÄRANLAGE  9 08 95 26
ÖFFNUNGSZEITEN:  Di.  16.00 - 19.00 Uhr 
 Sa.  9.00 - 13.00 Uhr

BÜCHEREI  9 45 19
ÖFFNUNGSZEITEN:  Di.  16.00 - 20.00 Uhr
Öffnungszeiten während der Schulferien Mi.  16.00 - 19.00 Uhr
werden gesondert veröffentlicht Do.  9.00 - 11.00 Uhr

JUGENDZENTRUM  90 81 23
FORSTAMT  0162/2550711
NATURZENTRUM  71 08-80
SCHWIMMBAD  9 52 96 12
SCHULEN
Neunlinden-Schule Ihringen  9 95 47-0
Kernzeitbetreuung  9 95 47-15
Schulsozialarbeit Axel Schimpff  0151 65723026
Albert-Schule Ihringen  12 72
Mambergschule Wasenweiler  53 80
Kernzeitbetreuung Wasenweiler  0160/99 57 03 27
KINDERGARTEN ARCHE  57 54
KINDERGARTEN HINTERHÖF  13 45
KINDERGARTEN ST. JOSEPH, WASENWEILER 54 43

ORTSVERWALTUNG WASENWEILER
Öffnungszeiten
Bürgerbüro in der Ortsverwaltung
Donnerstag   16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
E-Mail: ov.wasenweiler@ihringen.de  07668 214

Sprechzeiten Ortsvorsteher
Donnerstag                17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
oder nach Vereinbarung   07668 214
E-Mail: isele.mike@ihringen.de oder ov.wasenweiler@ihringen.de
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192 Spendenwillige:  
Blutspende-Rekord in Ihringen 
-DRK-Ortsverein freut sich über viele Erstspender- 
Einen besonderen Tag erlebte jetzt der DRK-Ortsverein Ihrin-
gen+Wasenweiler zu Beginn der Sommerferien. Während des jüngs-
ten Blutspende-Termins kamen 192 Spendenwillige. So viele wie seit 
12 Jahren nicht mehr in der langjährigen Blutspende-Historie der 
ehrenamtlich engagierten Helfenden in der Kaiserstuhl-Gemeinde. 
Damit nicht genug, waren darin eingebunden auch 14 Erstspender, 
ebenfalls ein Bestwert. Zuletzt waren im Februar 2023 in Ihringen 
161 Spendenwillige mit 11 Erstspendern registriert worden. 
DRK-Ehrenvorsitzender Peter Graf zeigte sich begeistert über den 
erfolgreichen Termin für die dringend benötigten Blutkonserven in 
der Ferienzeit. Die beiden DRK-Vorstände Melanie Stiefel und Daniel 
Burtsche dankten den Spendern für ihre rege Teilnahme an diesem 
wichtigen Termin für die Blutspende. Ein Dankeschön der beiden 
DRK-Vorstände ging ebenfalls an Markus Köbele für die tolle Orga-
nisation des Termins. 

Zur Belohnung gab es nach getaner Blutspende noch einen kosten-
losen Burger vom Food-Truck, gespendet vom örtlichen DRK-Orts-
verein. 
Mit dabei war natürlich auch Benedikt Eckerle, Bürgermeister der 
Gemeinde Ihringen.  

Ortsverwaltung Wasenweiler  
macht Sommerpause
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
die Ortsverwaltung Wasenweiler macht 
vom 31. Juli - 25. August 2023 Sommerpause. 
In dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an das 
Bürgerbüro in Ihringen.  
Sprechzeiten Bürgerbüro: 
Montag – Freitag 8.00 - 12.00 Uhr 
Dienstag  14.00 - 18.30 Uhr 
Telefon 07668/7108-14 
 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer. 
 
Ihre Ortsverwaltung Wasenweiler 

Entdecke Ihringen, den wärmsten Ort Deutschlands  
 

Du hast Lust auf eine tolle Berufsausbildung und arbeitest 
gern mit Menschen zusammen? Du suchst eine Berufsausbil-
dung, die abwechslungsreich und garantiert nicht langweilig 
ist? 
Dann komm in unser Kaiserstuhlbad. 
 
Die Gemeinde Ihringen ermöglicht einen idealen Start in das 
Berufsleben zum 01. September 2024 für den Ausbildungsbe-
ruf 
 

Fachangestellte/Fachangestellter  
für Bäderbetriebe (m/w/d). 

 
Die praktische Ausbildung erfolgt in unserem Freibad. Wäh-
rend der Wintermonate erfolgt eine Ausbildung in einem Hal-
lenbad eines unserer Kooperationspartner. 
 
Du lernst bei uns:
•	 die Beaufsichtigung des Badebetriebs und die Gewährleis-

tung der Sicherheit aller Badeeinrichtungen;
•	 die Wartung und Sicherstellung der Betriebsbereitschaft 

der technischen Anlagen, die Überwachung der Badeein-
richtungen und der technischen Einrichtungen;

•	 die Durchführung von Erste-Hilfe-Maßnahmen.
 
Das bringst du mit:
•	 Erfolgreich abgeschlossene Schulausbildung;
•	 Ausbildungsbeginn 01.09.2024 – Ausbildungsdauer 3 Jahre;
•	 Duale Ausbildung mit Blockunterricht an der Hein-

rich-Lanz-Schule in Mannheim;
•	 Spaß am Umgang mit Menschen sowie körperliche Fitness 

und handwerkliches Geschick.
 
Für weitere Informationen steht Dir während der laufenden 
Saison der Betriebsleiter des Kaiserstuhlbades, Herr Kuhnt, un-
ter Tel. 07668/9529612 oder im Rathaus, Herr Lehmann, unter 
Tel. 07668/7108-10, gerne zur Verfügung. 
 
Deine Bewerbung sendest du bis spätestens 15.09.2023, am 
besten per E-Mail, an bewerbung@ihringen.de oder alternativ 
an das Bürgermeisteramt Ihringen, Bachenstraße 42, 79241 
Ihringen. 
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Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustan-
dekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 

 
 
Gemeinde Ihringen  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
 

Benutzungsordnung  
für den Kindergarten „St. Josef“ in Wasenweiler 

In Ergänzung zu der geltenden Satzung für den Kindergarten „St. 
Josef“ Wasenweiler als öffentliche Einrichtung hat der Gemeinderat 
gemäß § 4 Gemeindeordnung diese Benutzungsordnung erlassen. 
 
Für die Arbeit in der Einrichtung sind die gesetzlichen Bestimmun-
gen und die folgende Benutzungsordnung maßgebend: 
 

§ 1 
Aufgabe der Einrichtung  

Die Einrichtung hat die Aufgabe, die Erziehung der Kinder in der Fa-
milie zu ergänzen und zu unterstützen und die Kinder im christlichen 
Sinne zu erziehen. Durch Bildungs- und Erziehungsangebote fördert 
sie die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes. 
Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags in der Einrich-
tung orientieren sich die Mitarbeiter/innen an den durch Aus- und 
Fortbildung vermittelten wissenschaftlichen Erkenntnissen der 
Kleinkindpsychologie und -pädagogik sowie an ihren Erfahrungen 
aus der praktischen Arbeit in der Tageseinrichtung. 
Die Kinder lernen dort frühzeitig den gruppenbezogenen Umgang mit-
einander und werden zu partnerschaftlichem Verhalten angeleitet. 
Die Erziehung in der Einrichtung nimmt auf die durch die Herkunft 
der Kinder bedingten unterschiedlichen sozialen, weltanschauli-
chen und religiösen Gegebenheiten Rücksicht.  
 

§ 2 
Betreuungsumfang  

Es werden folgende Betreuungsformen, sowohl Ü 3 wie auch U 3, 
angeboten: 
1. Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ-Gruppe):
 Zusammenhängende Betreuungszeit von insgesamt 32,50 

Std./Woche bzw. 6,5 Std./Tag (Montag bis Freitag von 07.30 Uhr 
bis 14.00 Uhr)

2. Ganztagesgruppe (GT-Gruppe):
 Zusammenhängende Betreuungszeit von insgesamt 39,00 

Std./ Woche bzw. durchschnittlich 7,8 Std./Tag (Montag bis 
Donnerstag von 07.30 Uhr bis 15.30 Uhr, Freitag bis 14.30 Uhr)

 § 3 
Aufnahme  

In die Einrichtung werden aus dem gesamten Gemeindegebiet Kin-
der im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt (Kindergarten - Ü 3) 
und weiterhin Kinder ab dem 1. Lebensjahr im Wege der Kleinkind-
betreuung auf der Grundlage des Tagesbetreuungsausbaugesetzes 
(Krippe - U 3) aufgenommen. 
 
Kinder mit und ohne Behinderungen werden, soweit möglich, in 
gemeinsamen Gruppen erzogen. Dabei wird berücksichtigt, dass 
sowohl den Bedürfnissen der behinderten als auch der nicht behin-
derten Kinder Rechnung getragen wird. 
 
Kinder, die vom Besuch der Grundschule zurückgestellt sind, sollen, 
soweit möglich, eine Grundschulförderklasse besuchen. Sofern noch 
freie Plätze vorhanden sind, werden auch Kinder aus anderen Ge-
meinden aufgenommen. 

 
G E M E I N D E   I H R I N G E N 

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
 

 (5.) Satzung zur Änderung der Satzung  
für den Kindergarten „St. Joseph“  

in Wasenweiler über die  
Erhebung von Benutzungsgebühren  

vom 24. Juli 2023 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ihringen hat aufgrund von § 4 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und der §§ 2, 
13 und 19 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg 
(KAG) in den derzeit geltenden Fassungen am 24. Juli 2023 folgende 
Änderung der Satzung für den Kindergarten „St. Joseph“ in Wasen-
weiler über die Erhebung von Benutzungsgebühren vom 26. Juni 
2017 beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
§ 3 der Satzung erhält folgende Fassung:  

Elternbeiträge  
Die Elternbeiträge werden monatlich wie folgt festgesetzt: 

1)  Kindergarten (Ü 3) 
 Ab 01. September 2023 
 a)  VÖ-Gruppe 
  Kind aus Familie mit einem Kind  161,00 € 
  Kind aus Familie mit zwei Kindern 
  unter 18 Jahren  127,00 € 
  Kind aus Familie mit drei Kindern 
  unter 18 Jahren  88,00 € 
  Kind aus Familie mit vier und mehr Kindern 
  unter 18 Jahren  36,00 € 
 
 b)  Ganztagesgruppe 
  Kind aus Familie mit einem Kind  200,00 € 
  Kind aus Familie mit zwei Kindern 
  unter 18 Jahren  155,00 € 
  Kind aus Familie mit drei Kindern 
  unter 18 Jahren  103,00 € 
  Kind aus Familie mit vier und mehr Kindern 
  unter 18 Jahren  34,00 € 
 
2)  Kleinkindbetreuung (Kinderkrippe – U 3) 
 Ab 01. September 2023 
 a)  VÖ-Gruppe 
  Kind aus Familie mit einem Kind  445,00 € 
  Kind aus Familie mit zwei Kindern 
  unter 18 Jahren  331,00 € 
  Kind aus Familie mit drei Kindern 
  unter 18 Jahren  224,00 € 
  Kind aus Familie mit vier und mehr Kindern 
  unter 18 Jahren  89,00 € 
 b)  Ganztagesgruppe 
  Kind aus Familie mit einem Kind  668,00 € 
  Kind aus Familie mit zwei Kindern 
  unter 18 Jahren  497,00 € 
  Kind aus Familie mit drei Kindern 
  unter 18 Jahren  336,00 € 
  Kind aus Familie mit vier und mehr Kindern 
  unter 18 Jahren  134,00 € 
  

Artikel 2  
Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft. 

Ihringen, den 24. Juli 2023  
gez. 
Eckerle 
Bürgermeister 
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§ 6 
Ferien und Schließung der Einrichtung aus besonderem Anlass 

Der Kindergarten ist geschlossen:  
•	 vom 23. Dezember bis einschließlich 06. Januar
•	 Rosenmontag
•	 vom Ostermontag bis zum Weißen Sonntag
•	 in der ersten Woche der Pfingstferien
•	 drei Wochen während der Sommerferien
•	 am Tag des Betriebsausfluges aller Gemeindebediensteten
•	 an zwei pädagogischen Tagen (1x pro Halbjahr)
•	 an zwei Regenerationstagen pro Jahr

Muss die Einrichtung oder eine Gruppe aus besonderem Anlass (z. 
B. wegen Erkrankung, dienstlicher Verhinderung, betrieblicher Män-
gel) geschlossen bleiben, werden die Eltern hiervon rechtzeitig un-
terrichtet. 
Die Gemeinde ist bemüht, eine über die Dauer von drei Tagen hi-
nausgehende Schließung der Einrichtung oder der Gruppe zu ver-
meiden. Dies gilt nicht, wenn die Einrichtung zur Vermeidung der 
Übertragung ansteckender Krankheiten geschlossen werden muss. 
 

§ 7 
Aufsicht 

Während der Öffnungszeiten der Einrichtung sind grundsätzlich die 
pädagogisch tätigen Mitarbeiter/innen für die ihnen anvertrauten 
Kinder verantwortlich. Bei gemeinsamen Veranstaltungen mit den 
Eltern (z.B. Feste) sind die Personensorgeberechtigten aufsichts-
pflichtig. 
 
Die Aufsichtspflicht der Gemeinde beginnt erst mit der persönlichen 
Übernahme des Kindes durch die Betreuungskräfte in der Einrich-
tung und endet mit dem Verlassen derselben. 
 
Auf dem Weg von und zur Einrichtung sowie auf dem Heimweg ob-
liegt die Aufsichtspflicht alleine den Personensorgeberechtigten. 
Dem ordnungsgemäßen Übergang in den jeweils anderen Auf-
sichtspflichtbereich ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 
 
Die Personensorgeberechtigten können durch schriftliche Erklärung 
gegenüber der Einrichtung entscheiden, ob das Kind alleine kom-
men und gehen darf. Kinder unter 12 Jahren dürfen kein Kindergar-
tenkind aus der Einrichtung abholen. Die Personensorgeberech-
tigten erklären bei der Aufnahme des Kindes in den Kindergarten 
schriftlich, wer außer ihnen noch zur Abholung des Kindes berech-
tigt ist. Diese Erklärung kann widerrufen werden. 

  
§ 8 

Versicherung  
Die Kinder sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 a) SGB VII gesetzlich gegen Un-
fall versichert 
-  auf dem direkten Weg von der und zur Einrichtung, 
-  während des Aufenthalts in der Einrichtung, 
-  während aller Veranstaltungen der Einrichtung außerhalb des Ein-

richtungsgeländes  (Spaziergänge, Feste etc.). 
Alle Unfälle, die auf dem Weg zur und von der Einrichtung eintreten, 
müssen der Leitung der Einrichtung unverzüglich gemeldet werden. 
 
Für den Verlust, die Beschädigung und die Verwechselung der Gar-
derobe und anderer persönlicher Gegenstände des Kindes wird kei-
ne Haftung übernommen. Es wird empfohlen, die Sachen mit dem 
Namen des Kindes zu versehen. 
 
Für Schäden, die ein Kind einem Dritten zufügt, haften unter Um-
ständen die Eltern. Es wird deshalb empfohlen, eine private Haft-
pflichtversicherung abzuschließen. 
 

§ 9 
Regelung in Krankheitsfällen 

Bei Erkältungskrankheiten, bei Auftreten von Hautausschlägen, 
Halsschmerzen, Erbrechen, Durchfall oder Fieber sind die Kinder zu 
Hause zu behalten. Die Einrichtung ist zu benachrichtigen (vgl. § 4). 
 
Bei Erkrankung des Kindes oder eines Familienmitgliedes an einer 
ansteckenden Krankheit im Sinne des § 34 Abs. 1 Infektionsschutz-

Die Anmeldung für die Kleinkindbetreuung sowie die Betreuung der 
Kindergartenkinder erfolgt grundsätzlich für fünf Tage. Es besteht 
keine Möglichkeit der tageweisen Anmeldung (Platzsharing). 
 
Jedes Kind muss vor der Aufnahme in die Einrichtung ärztlich un-
tersucht werden. Dies gilt nicht für Kinder im Schulalter. Es wird 
empfohlen, von der nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch vor-
gesehenen kostenlosen Vorsorgeuntersuchung für Kinder von Ver-
sicherten Gebrauch zu machen. Maßgeblich für die Aufnahme ist je 
nach Lebensalter des Kindes zum Zeitpunkt der Aufnahme die letzte 
ärztliche Untersuchung (U1 bis U9).  
Es wird des Weiteren empfohlen, vor der Aufnahme des Kindes in die 
Einrichtung die Schutzimpfungen gegen Diphtherie, Tetanus und 
Polio, Masern, Mumps, Röteln und Hepatitis B vornehmen zu lassen. 
Ein Nachweis über eine ärztliche Impfberatung ist zu erbringen. 
 
Die Aufnahme des Kindes erfolgt nach Unterzeichnung des Antrags 
zur Aufnahme sowie der Vorlage der Bescheinigungen über die ärzt-
liche Untersuchung sowie der Impfberatung. 
 

§ 4 
Abmeldung / Kündigung  

Die Personensorgeberechtigten können das Vertragsverhältnis 
schriftlich mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende kündi-
gen. Die Kündigung ist der Leitung der Einrichtung zu übergeben. 
Die schriftliche Kündigung ist auch dann erforderlich, wenn das Kind 
altersbedingt die Betreuungsform oder die Einrichtung wechselt. 
 
Für Kinder, die in die Schule aufgenommen werden und bis zum 
Ende des Kindergartenjahres die Einrichtung besuchen, erübrigt 
sich eine schriftliche Abmeldung. 
 
Der Träger der Einrichtung kann den Aufnahmevertrag mit einer 
Frist von vier Wochen zum Monatsende schriftlich kündigen, 
-  wenn das Kind die Einrichtung länger als vier Wochen unentschul-

digt nicht mehr besucht hat, 
-  wenn die Eltern die in dieser Ordnung aufgeführten Pflichten wie-

derholt nicht beachteten, 
-  wenn der zu entrichtende Elternbeitrag für zwei aufeinanderfol-

gende Monate nicht bezahlt wurde. 
 
Das Vertragsverhältnis endet mit einer Frist von drei Monaten zum 
Monatsende, ohne das es einer Kündigung bedarf, sobald der Weg-
zug aus dem Gemeindegebiet erfolgt. In besonderen Härtefällen 
entscheidet die Gemeindeverwaltung. 

§ 5 
Besuch der Einrichtung, Öffnungszeiten 

Das Kindergartenjahr beginnt und endet mit dem Ende der Som-
merferien der Einrichtung. Am ersten Tag nach den Sommerferien 
öffnet der Kindergarten, aus organisatorischen Gründen, erst um 
9.00 Uhr. Am letzten Tag vor den Sommerferien schließt der Kinder-
garten bereits um 12:00 Uhr.  
Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll die Einrichtung regel-
mäßig besucht werden. Es wird gebeten, die Kinder zur Bringzeit der 
Einrichtung (bis 8.30 Uhr) zu bringen und pünktlich mit dem Ende 
der Öffnungszeit abzuholen. Bei wiederholten Nichteinhalten der 
Öffnungszeit gilt § 3. Aus Gründen der Aufsichtspflicht dürfen Kinder 
nicht vor der Öffnungszeit gebracht werden. 
Für Kinder in der Eingewöhnungszeit können besondere Abspra-
chen getroffen werden. 
 
Fehlt ein Kind, auch aufgrund Krankheit, ist die Einrichtungsleitung 
bis spätestens 8.00 Uhr zu benachrichtigen. 
 
Sind Kinder zum Mittagessen gemeldet, muss die Abmeldung vom 
Mittagessen ebenfalls täglich bis spätestens 8.00 Uhr erfolgen. Bei 
einem Betreuungsumfang von mind. 7 Stunden am Tag ist ein war-
mes Mittagessen für die Kinder vorgesehen. 
 
Die Einrichtung ist regelmäßig von Montag bis Freitag, mit Ausnah-
me der gesetzlichen Feiertage und der Ferien der Einrichtung geöff-
net. Die regelmäßigen täglichen Öffnungszeiten werden durch Aus-
hang in der Einrichtung bekannt gegeben (vgl. § 2). 
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Seniorinnen und Senioren heute und in Zukunft sind in der Regel 
gesundheitlich besser versorgt und mobiler als früher. Für Politik, 
Gesellschaft und vor allem die Mitmenschen bieten das Wissen und 
die Erfahrungen der älteren Generation eine große Chance, die un-
bedingt genutzt werden sollte. Die zukünftige Seniorenpolitik soll 
sich an den vielfältigen Bedürfnissen und Fähigkeiten älterer Men-
schen orientieren. 
 
Die Gemeinde Ihringen möchte dies zum Anlass nehmen, um die be-
stehende Seniorenarbeit weiterzuentwickeln und die Grundlage für 
eine Interessenvertretung zu schaffen. 
 
Vor diesem Hintergrund hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 
24.07.2023 das nachfolgende Statut beschlossen.  

 
§ 1 Rechtsstellung, Bezeichnung

1. Die Gemeinde Ihringen bildet einen Seniorenbeirat als ein eh-
renamtliches, beratendes Gremium der Meinungsbildung und 
des Erfahrungsaustausches auf sozialem, wirtschaftlichem und 
kulturellem Gebiet für Bürgerinnen und Bürger über 60 Jahren.

2. Der Seniorenbeirat führt die Bezeichnung „Seniorenbeirat der 
Gemeinde Ihringen“. Er arbeitet selbstlos, unabhängig und eh-
renamtlich. Er ist parteipolitisch und konfessionell neutral und 
versteht sich als Bindeglied zwischen Gemeinderat, Ortschafts-
rat und den Bürgerinnen und Bürgern.

 
§ 2 Zweck, Aufgaben

1. Der Seniorenbeirat vertritt die Bürgerinnen und Bürger ab 60 
Jahren in der Gemeinde Ihringen und wirkt auf die Berücksich-
tigung ihrer Interessen und Belange hin.

2. Der Seniorenbeirat hat insbesondere folgende Aufgaben und 
Rechte: 
1. Beratung des Gemeinderates und der Gemeindeverwal-

tung Ihringen in allen die Senioren betreffenden und be-
rührenden Angelegenheiten.

2. Interessensvertretung älterer Menschen im Gemeindege-
biet. Er versteht sich als Organ der Meinungsbildung und 
des Erfahrungsaustausches auf sozialem, wirtschaftlichem, 
kulturellem und politischem Gebiet.

3. Information älterer Menschen im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit über die betreffenden Angelegenheiten.

4. Problemidentifikation und Lösungsfindung bei Belangen 
älterer Bürgerinnen und Bürger. Die Vorschläge, Anregun-
gen und Stellungnahmen werden von der Gemeindever-
waltung geprüft und können dem Gemeinderat zur Bera-
tung und Beschlussfassung vorgelegt werden.

5. Zusammenarbeit mit anderen Gremien, Organisationen 
und Vereinen, die sich ebenfalls für die Belange älterer 
Menschen engagieren.

3. Der Seniorenbeirat entwickelt seine Aufgaben aus eigener Ini-
tiative. Die Gemeindeverwaltung kann mögliche Themenfelder 
vorschlagen.

§ 3 Zusammensetzung 
1. Der Seniorenbeirat setzt sich aus sieben engagierten Bürgerin-

nen und Bürgern der Gemeinde Ihringen zusammen. 
2. Der Seniorenbeirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, 

einen Stellvertreter und einen Schriftführer. 
3. Der Vorsitzende vertritt den Seniorenbeirat nach außen und 

leitet die Sitzungen. 
 

§ 4 Wahlverfahren
1. Wahlberechtigt und wählbar für die Wahl des Seniorenbeirats 

sind alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Ihringen, die 
am Wahltag das 60. Lebensjahr vollendet haben. Der Bürger-
meister bestimmt den Wahltag.

2. Die Seniorenbeiratsmitglieder werden in freier, allgemeiner, 
gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl gewählt. Die Ab-
stimmung findet durch Briefwahl statt. Jeder Wähler hat sechs 
Stimmen, kann aber den einzelnen Kandidaten nur eine Stim-
me geben. 

3. Spätestens zwei Monate vor Ablauf der Amtszeit werden die 
wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger zu einem von der 
Verwaltung geleiteten Treffen eingeladen, in dem die Arbeits-
weise des Seniorenbeirats erläutert wird. Interessierte Perso-

gesetz (zum Beispiel Diphterie, Masern, Röteln, Scharlach, Windpo-
cken, Keuchhusten, Mumps, Tuberkulose, Kinderlähmung, Gelb-
sucht, übertragbare Erkrankungen von Augen, Haut oder Darm) 
muss der Leitung sofort Mitteilung gemacht werden. Der Besuch der 
Einrichtung ist in jedem dieser Fälle ausgeschlossen. 
 
Wird von MitarbeiterInnen der Einrichtung die Erkrankung eines 
Kindes festgestellt, werden die Personensorgeberechtigten sofort 
benachrichtigt. Diese sind verpflichtet, das Kind unverzüglich aus 
der Einrichtung abzuholen. 
 
Bevor das Kind nach einer ansteckenden Krankheit - auch in der 
Familie – (siehe Infektionsschutzgesetz) die Einrichtung wieder be-
sucht, ist eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorzule-
gen. 
 
Die Kinder sollten mindestens 1 Tag beschwerdefrei sein. 
 
Weitere Informationen bitten wir, dem Merkblatt für Eltern zu § 34 
Infektionsschutzgesetz zu entnehmen, welches Ihnen bei der An-
meldung Ihres Kindes ausgehändigt wird. 
 
Die Verabreichung von Medikamenten, insbesondere Antibiotika, 
Nasen- und Ohrentropfen, durch MitarbeiterInnen der Einrichtun-
gen ist definitiv ausgeschlossen. 
 

§ 10 
Elternarbeit  

Die Eltern werden durch einen jährlich zu wählenden Elternbeirat an 
der Arbeit der Einrichtung beteiligt (siehe hierzu die Richtlinien über 
die Bildung und die Aufgaben der Elternbeiräte nach § 5 des Kinder-
tagesbetreuungsgesetzes). 
 
Der regelmäßige Besuch der Elternabende, sowie die Teilnahme an 
Elterngesprächen werden empfohlen.  
 

§ 11 
Inkrafttreten  

Die Benutzungsordnung tritt zum 01.09.2023 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Benutzungsordnung vom 12.12.2022 und alle gleichlauten-
den Regelungen außer Kraft. 
 
Ihringen, den 24.07.2023 
 
gez. 
Eckerle 
Bürgermeister 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 
4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind. 

G E M E I N D E  I H R I N G E N  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
 

Statut für den Seniorenbeirat  
der Gemeinde Ihringen 

Präambel  
Einer zukunftsorientierten Seniorenpolitik kommt im Hinblick auf 
die demografische Entwicklung, mit Zunahme des Anteils „älterer“ 
Menschen an der Gesamtbevölkerung, eine immer größer werdende 
Bedeutung zu. 
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INKLUSION
HELFERKREIS
Ihringen & Wasenweiler
Alleinerziehende Pflegekraft, die im Pflegeheim Ihringen arbeitet, 
sucht dringend eine vorübergehende Betreuung für ihre beiden Kin-
der (9 Jahre und 5 Jahren)

•	 Die Unterstützung soll zunächst vorübergehend für ca. 3 Monate 
erfolgen 

•	 Möglichst zeitnah beginnen, da bereits im August 2023 Nacht-
schichten anstehen (23 Uhr – 6 Uhr; die Kinder schlafen) 

•	 Eine kleine Entschädigung wird bezahlt.
Sofern Sie sich eine Unterstützung bei der Betreuung der Kinder vor-
stellen können. Dann melden Sie sich gerne unter Tel.: 015908176890.

Helferkreis Ihringen 

Die Fachkräfte der Familienpflege leisten Hilfe für Familien in 
Notsituationen – seit 2023 mit neuem Namen und neuem „Kleid“. 

Mit unserem Namen zeigen wir auf den ersten Blick, für wen unser 
Herz schlägt: für Familien in aller Buntheit und Vielfalt. Gerne nutze 
ich als Einsatzleiterin für das Stationsgebiet Breisach, Ihringen-Mer-
dingen und Vogtsburg, diese Gelegenheit, um auf unsere Arbeit auf-
merksam zu machen. Denn wie schnell ist es passiert: Ein Elternteil 
wird krank und fällt aus, im privaten Umfeld fehlen helfende Hände 
und schon gerät das „System Familie“ in eine Schieflage. Erst recht, 
wenn es gilt, Kinder und Haushalt weiterhin bestmöglich zu versor-
gen. Situationen wie diese sind unsere Sache. 
 
Wenn der haushaltsführende Teil, meistens die Mutter, wegen Krank-
heit, einer Kur oder eines Krankenhausaufenthaltes ausfällt und in 
der Familie mindestens ein Kind unter 12 Jahren lebt, sind wir zur 
Stelle! Die Voraussetzung dafür ist, dass Sie unsere Unterstützung bei 
Ihrer gesetzlichen Krankenkasse beantragen. Dafür brauchen Sie ein 
ärztliches Attest, welches die medizinische Indikation und den Stun-
denumfang festlegt. 
 
Die Mitarbeiterinnen des Familienwerks Sölden sind durch ihre 
mehrjährige Ausbildung fachkundige „Familienwerkerinnen“. Sie 
verfügen über ein fundiertes Wissen und Können in den Bereichen 
Pädagogik, Hauswirtschaft / Landwirtschaft und Pflege. In enger Ab-
sprache mit der Familie sorgen sie dafür, dass Sie und Ihre Familie 
sich auch in einer Notsituation begleitet und wertgeschätzt fühlen. 
 
Gerne berate und unterstütze ich Sie bei allen Ihren Fragen rund um 
einen Einsatz in Ihrer Familie. 
 
Ihre Ansprechpartnerin und Einsatzleitung für das Stationsgebiet 
Ihringen –Merdingen, Breisach und Vogtsburg mit jeweils allen da-
zugehörigen Ortsteilen. 
Heike Weishaar 
Tel.: 07663-6083464 | Mobil: 0176-17612667 
Heike.weishaar@familienwerk-soelden.de 
www.familienwerk-soelden.de 

nen stellen sich vor und erläutern ihre Motivation zur Kandida-
tur.

4. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre.
5. Ein Rücktritt aus dem Seniorenbeirat ist schriftlich gegenüber 

dem Vorsitzenden zu erklären. Es rückt anschließend diejenige 
Person mit der nächst höchsten Stimmenanzahl nach.

6. Die Wählbarkeit geht verloren, wenn das Mitglied die Voraus-
setzungen zur Mitgliedschaft im Seniorenbeirat aus Abs. 1 
nicht mehr erfüllt.

 
§ 5 Geschäftsgang

1. Der Seniorenbeirat tritt so oft zusammen, wie es seine Aufga-
ben erfordern, mindestens aber zwei Mal im Kalenderjahr. Er 
beschließt über seine Arbeit demokratisch. 

2. Der Seniorenbeirat kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Arbeits-
gruppen einsetzen und Fachleute hinzuziehen.

 
§ 6 Geschäftsordnung 

1. Der Vorsitzende beruft den Seniorenbeirat schriftlich mit einer 
Frist von einer Woche und unter Nennung der Tagesordnung 
ein und leitet die Sitzung. Die Sitzungen sind in der Regel 
nichtöffentlich.

2. An den Sitzungen kann ein Vertreter der Gemeindeverwaltung 
mit beratender Stimme teilnehmen.

3. Der Seniorenbeirat muss auf Verlangen des Gemeinderats oder 
auf schriftlichen Antrag der Hälfte seiner Mitglieder einberufen 
werden.

4. Der Seniorenbeirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Für Beschlüsse genügt 
die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stim-
mengleichheit ist der Beschlussvorschlag abgelehnt.

5. Über die Sitzungen werden Niederschriften gefertigt, die vom 
Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterzeichnen sind. 
Eine Ausfertigung erhalten die Gemeindeverwaltung und die 
Fraktionen des Gemeinderats.

6. Der Seniorenbeirat erstattet dem Gemeinderat jährlich einen 
schriftlichen Tätigkeitsbericht. Dieser wird in einer öffentlichen 
Gemeinderatssitzung vorgestellt.

7. Über Änderungen und Ergänzungen dieses Statuts für den 
Seniorenbeirat Ihringen entscheidet der Gemeinderat der Ge-
meinde Ihringen.

 
§ 7 Finanzen

1. Die für die Aufgabenerfüllung des Seniorenbeirats notwendi-
gen Kosten für die Verwaltung, Telefon und Post wird von der 
Gemeindeverwaltung übernommen. Der Seniorenbeirat erhält 
ein jährliches Budget in Höhe von 1.000 Euro, das er in eigener 
Entscheidung verwaltet. 

2. Die Mitglieder des Seniorenbeirats üben ihre Tätigkeit ehren-
amtlich aus und erhalten für ihre Tätigkeit keine Vergütung.

§ 8 Inkrafttreten
1. Dieses Statut tritt am 01.08.2023 in Kraft. 
2. Zu gleicher Zeit treten alle sonstigen diesem Statut entspre-

chenden oder widersprechenden Vorschriften außer Kraft. 
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Status unwirksam sein 

oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen hiervon unberührt.

 
Ihringen, den 24.07.2023 
gez. 
Eckerle  
Bürgermeister 

 

FUNDSACHEN
- blaue Kinder-Fleecejacke mit weißen Punkten 

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!
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3. Wasser mehrfach verwenden – Spülen Sie weniger ver-
schmutztes Geschirr zuerst, danach kann dasselbe Wasser zum 
Spülen der Töpfe benutzt werden. Obst und Gemüse am besten 
in einer Schüssel waschen und anschließend die Blumen damit 
gießen. Auch das Kartoff el-Kochwasser kann beispielsweise zum 
Blumen gießen wiederverwendet werden.

4. Technische Hilfsmittel verwenden – Technische Hilfsmittel 
sind günstig zu erwerben, einfach zu installieren und reduzie-
ren den Wasserverbrauch enorm: Einhandmischer anstelle von 
Zweihandmischbatterien ermöglichen ein schnelleres Einstel-
len der Temperatur. Strahlregler, die den Wasserstrahl mit Luft 
durchsetzen und Durchfl ussbegrenzer erzielen eine hohe Strahl-
wirkung mit niedrigem Wasserverbrauch.

5. Defekte vermeiden – Kontrollieren Sie Ihren Wasserverbrauch 
regelmäßig, um undichte Stellen schnell zu erkennen! Vermei-
den Sie tropfende Wasserhähne und undichte Toilettenspülun-
gen! Ohne Reparatur werden ansonsten pro Jahr schnell 7.000 
Liter ungenutztes Trinkwasser zusätzlich verbraucht.

 
Quelle: fesa e.V., entnommen aus „12 Tipps zum Wassersparen“ im 
Rahmen des IWaN Projektes, 2020 

MITTEILUNGEN KLIMASCHUTZ

Wasserspartipps
Im Durchschnitt wird für die direkte Trinkwasserverwendung in 
Haushalten 127 Liter pro Person pro Tag verwendet. Da zuneh-
mende Hitze und Dürren sowie abnehmende Sommerniederschlä-
ge jedoch unseren Wasserhaushalt beeinfl ussen, ist ein schonender 
und nachhaltiger Umgang mit der Ressource wichtig. Dies spart 
auch Energie für die Warmwasserbereitung. So werden Kosten und 
der CO2-Ausstoß im Haushalt gesenkt. Mit einfachen Wasserspar-
tipps können alle einen Beitrag leisten. 

Diese Woche: Wassersparen im Haushalt  
1. Waschmaschine voll beladen   – Für die Wäschepfl ege benöti-

gen wir etwa 12% des täglichen Trinkwasserverbrauchs. Achten 
Sie deshalb beim Kauf einer Waschmaschine auf geringe Ver-
brauchswerte! Sparsame Waschmaschinen heute verbrauchen 
30 Liter Wasser. Eine 15 Jahre alte Waschmaschine verbraucht 
120 Liter Wasser pro Waschgang. Nutzen Sie außerdem Öko-/
Sparprogramme und befüllen Sie die Waschmaschine maximal.

2. Vorsicht beim Geschirrspülen – Verglichen mit einem vollen Spül-
becken arbeiten moderne Spülmaschinen eff ektiver und verbrau-
chen pro Waschgang 50% weniger Wasser und knapp 30% weniger 
Strom. Spülen Sie das Geschirr nicht unter fl ießendem Wasser – je 
weniger von Hand gewaschen wird, desto besser. Beladen Sie Spül-
maschinen voll und nutzen Öko-/Sparprogramme.

Verkehrsbeschränkungen in Ihringen und Wasenweiler
(aktuell Online auf www.ihringen.de) 

Wo Wann Was

Ihringen

Ihringen, Maienbrunnenstraße 47 12.06 - 18.08.2023 Halbseitige Sperrung und Gehwegsperrung 
im Zuge der Maienbrunnenstraße

Ihringen, Achkarrenstraße / Wiegentalweg 14.07 - 24.11.2023 Vollsperrung im Zuge der Achkarrenstraße 
(Breitbandausbau)

Ihringen, Scherkhofenstraße Nr.75 02.02. - 15.09.2023 Halbseitige Sperrung und Gehwegsperrung 
im Zuge der Scherkhofenstraße

Ihringen, Kammertenweg 23 21.07 - 11.08.2023 
Max. 1 Tag

Halbseitige Sperrung im Kammertenweg 

Ihringen, Eisenbahnstraße 1 25.07 - 11.08.2023 Aufstellung eines Gerüst am Anwesen 
Eisenbahnlstraße (L134)

Wasenweiler

Wasenweiler, Mattenweg, Im Bürgerstock, 
Schachenweg, Merdinger Straße

07.06. - 01.09.2023 Halbseitige Sperrung und Gehwegsperrung 
im Mattenweg, Im Bürgerstock, Schachenweg, 
Merdinger Straße (Breitbandausbau)

Wasenweiler, Kaiserstuhlweg 11 26.07 - 11.08.2023 Vollsperrung im Kaiserstuhlweg

@PRIMO_VERLAG_STOCKACH

FOLLOW US ON

InstagramInstagram
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Auf der Mitmacharte „Kühle Orte“ des Landratsamtes Breisgau-Hoch-
schwarzwald können jetzt alle ihre Lieblingsorte zum Erfrischen und 
Ideen zur Abmilderung der Hitzebelastung eintragen oder auch be-
sonders heiße Bereiche im Landkreis markieren. Sie findet sich zu-
sammen mit weiteren Informationen im Internet unter der Adresse 
www.lkbh.de/hitzeschutz 
 
Die Mitmachkarte ist Teil der Informationskampagne des Land-
ratsamtes zum Hitzeschutzplan des Landkreises Breisgau-Hoch-
schwarzwald. 
 
  
Freie Plätze beim Sommerferienprogramm 

MITTEILUNGEN DES 
LANDRATSAMTES

„Kühle Orte“ im  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
Digitale Mitmachkarte für Bürgerinnen und Bürger 
Die Höhenlagen des Hochschwarzwaldes, nahegelegene Seen oder 
ein Platz unter schattenspendenden Bäumen vor der Haustür. Die 
Menschen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald haben Lieb-
lingsorte, an denen sie sich an besonders heißen Tagen im Jahr her-
unterkühlen können. 

JUGEND UND BILDUNG www.ihringen.de

JUZE
Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern,
bei einigen Veranstaltungen des Sommerferienprogramms gibt es noch freie Plätze! 

Datum Veranstaltungstitel Uhrzeit Veranstalter

03.08.2023 Picknick mit dem Bürgermeister 10:00 -14:00 Uhr Jugendreferat Ihringen 

04.08.2023 Vulkanismus am Kaiserstuhl 9:00 - 12:00 Uhr Naturzentrum Kaiserstuhl

05.08.2023 Bogen- und Lichtpunktschießen I 14:30 – 17:30 Uhr Schützenverein Ihringen

08.08.2023 Stockbrot-Grillen im Liliental 10:00 – 13:00 Uhr Daniel Kaiser

09.08.2023 Wir besuchen die Badische Zeitung 9:20 – 13:30 Uhr Jugendreferat Ihringen

10.08.2023 Yoga 13:00 – 14:30 Uhr Jugendreferat Ihringen

10.08.2023 Klangreise 15:00 – 16:00 Uhr Jugendreferat Ihringen

16.08.2023 Spiel mit!! - Spiele in der Gruppe 15:00 – 16:30 Uhr Stockert Norbert

16.08.2023 Beachsoccer 15:00- 17:30 Uhr DCG Lilienhof

19.08.2023 Schnuppertennis I 9:30 – 12 :00Uhr Tennisclub Grün-Weiß Ihringen

19.08.2023 Schnuppertennis II 14:00 – 16:30 Uhr Tennisclub Grün-Weiß Ihringen

21.08.2023 Leben im Alten Ihringen II 14:30 – 16 :00 Uhr Heimatmuseum

25.08.2023 Sommerkino – Mia und der weisse Löwe (ab 6) 17:00 – 18:45 Uhr Jugendförderverein Ihringen Wasenweiler

25.08.2023 Sommerkino – Into the Wild (ab 12) 19:30 – 21:15 Uhr Jugendförderverein Ihringen Wasenweiler 

28.08.2023 Wir spielen Minigolf! 12:10 - 17:10 Uhr Jugendreferat Ihringen 

404.09.2023 Wanderung ins Liliental mit Picknick Jugendreferat Ihringen

09.09.2023 Bogen- und Lichtpunktschießen II 14:30 – 17:30 Uhr Schützenverein Ihringen 
 
Jetzt noch schnell für die Restplätze anmelden!! 
 
Programm und Anmeldung unter www.ihringen.feripro.de oder einfach QR-Code scannen. 
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KINDERGARTEN ARCHE

Stellenausschreibung für 23/24 
Das letzte Schuljahr, wie geht es im September 2023 weiter ? 
Wie wäre es mit einem FreiwilligenSozialenJahr 
Oder 
Mit dem Start der PIA –Ausbildung zur/zum ErzieherIn oder Kinder-
pflegerIn 
Oder 
Dem Anerkennungsjahr 
im Kindergarten ARCHE im U3 oder Ü3 Bereich in Ihringen ? 
Nähere Infos gibt es unter 07668 - 5754 / Im Josental 11 bei 
A. Boos 
 

JUGENDMUSIKSCHULE

Die JMS geht in die Sommerpause und sagt Danke! 
Die Jugendmusikschule Westlicher Kaiserstuhl-Tuniberg bedankt 
sich bei allen Mitwirkenden und den Zuhörenden bei den zahlrei-
chen Vorspielen und Konzerten vor den Sommerferien. Nun geht die 
JMS-Geschäftsstelle ab Montag, 31. Juli 2023 in die Sommerpause. 
Anfragen, Ab- und Anmeldungen sind allerdings jederzeit möglich 
und zwar per E-Mail unter jms.breisach@t-online.de . Das neue 
Musikschulsemester beginnt im Oktober, bei Interesse können 
„Schnuppertermine“ im September vereinbart werden. Ab Montag, 
4. September 2023 ist die JMS-Geschäftsstelle wieder geöffnet. 
Ausführliche Informationen zum JMS-Unterrichtsangebot gibt es 
unter www.jugendmusikschule-breisach.de . 

KINDERGÄRTEN & SCHULEN www.ihringen.de

KIRCHEN www.ihringen.de

EVANGELISCHE 
KIRCHENGEMEINDE Ihringen 

 Wochenspruch: 
Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts 

 ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.
 (Epheser 5,8b.9) 

Pfarrbüro: 
Tel. 07668 / 221 (dienstags – freitags von 8.30 h – 12.00 h) 
Mail: ihringen@kbz.ekiba.de  
Homepage: www.kirche-ihringen.de 
 
Die Gemeindekreise treffen sich in den Sommerferien nach eigener 
Absprache. Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten: 

Freitag, 04.08. 
15.30 h – Gottesdienst im Pflegeheim „Haus am Weingarten“ 
 
Gottesdienste im Sommer  
Im August feiern die Evang. Kirchengemeinden Ihringen und Böt-
zingen gemeinsam Gottesdienst (im Wechsel entweder in Ihringen 
oder in Bötzingen), jeweils um 10:30 h. 
Am 13.8. und 27.8. findet demnach kein Gottesdienst in der Ih-
ringer Kirche statt. Wer Platz in seinem Auto hat, um andere mitzu-
nehmen, ist eingeladen sich um 10.00 h zur gemeinsamen Abfahrt 
auf dem Kirchplatz zu treffen. 
 
Sie sind herzlich eingeladen:  
Sonntag, 06.08., 
10.30 h – Gottesdienst in Ihringen - Pfrin. Esther Thoma 
Sonntag, 13.08., 
10.30 h – Gottesdienst in Bötzingen – Pfr. Rainer Heimburger 
Sonntag, 20.08., 
10.30 h – Gottesdienst in Ihringen – Pfr. Rainer Heimburger 
Sonntag, 27.08., 
10.30 h – Gottesdienst in Bötzingen – Pfrin. Suse Best 

Hinweis: Die Gottesdienste werden aufgezeichnet und sind auf der 
homepage der Evang. Kirchengemeinde Bötzingen abrufbar: 
www.ekiboetz.de 
 
Herzliche	Segenswünsche 
Ihr	Team	im	Pfarrbüro 

SEELSORGEEINHEIT 
BREISACH-MERDINGEN
Kirchengemeinde  
Mariä Himmelfahrt Wasenweiler
Pfarrbüro Merdingen, Tel. 07668 241
pfarrbuero.merdingen@se-breisach-merdingen.de 
www.se-breisach-merdingen.de

Öffnungszeiten in Merdingen: Dienstag und Freitag 10 bis 12 Uhr 
und nach Terminvereinbarung 
 
Freitag, 04. August 2023 
15.30  Ihringen  Haus am Weingarten, Wort-Gottes-Feier mit 

Kommunionfeier für die Bewohner/Innen
  (U. Wochner) 
 
Samstag, 05. August 2023 
18.30  Niederrims. Eucharistiefeier am Vorabend (A. Lehmann) 
18.30  Wasenweiler Eucharistiefeier am Vorabend (M. Mark) 
 
Sonntag, 06. August 2023 
09.00  Gündlingen Eucharistiefeier (G. Eisele) 
10.30  Breisach Münster, Eucharistiefeier (G. Eisele) 
10.30  Merdingen Eucharistiefeier (A. Lehmann) 
10.30  Oberrimsingen  Eucharistiefeier zum Patrozinium 
  mit Prozession (M. Mark) 
  Es singt der Kirchenchor.

Mitteilungen 
Geänderte Öffnungszeiten in den Pfarrbüros während der Som-
merferien vom 31.07.2023 bis 10.09.2023 
Breisach:   Mittwoch und Freitag  10 – 12 Uhr
Merdingen:  Dienstag   10 – 12 Uhr
 
Während der Sommerferien wird das Pfarrblatt in 2 Sommerausga-
ben für jeweils 3 Wochen erscheinen. Bitte berücksichtigen Sie dies 
für Ihre Messintensionen und Mitteilungen. 

Redaktionsschluss für die 2. Sommerausgabe vom 21.08.2023 
bis 10.09.2023: Montag, 14.08.2023  
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Unser Pfarrbüro in Merdingen bleibt am Dienstag, den 08.08.2023 
geschlossen. 
Wir bitten um Beachtung – Danke.  

Patrozinium in Wasenweiler 
Am Sonntag, den 13. August 2023 findet um 18 Uhr in Wasenweiler 
ein Gottesdienst zum Patrozinium „Mariä Himmelfahrt“ mit Kräu-
terweihe statt. Der Kirchenchor begleitet den Gottesdienst mit der 
Jazz-Messe von Bob Chilcott. Zum anschließenden Hock sind Sie 
herzlich eingeladen – für Essen und Trinken ist gesorgt. Es unterhal-
ten Sie die „Singenden Winzer“ Arno Müller und Walter Hintereck. 
Der Erlös des Hocks fließt in die Kirchensanierung. 
Das Gemeindeteam Wasenweiler-Ihringen und der Bauförderverein 
freuen sich auf Ihren Besuch. 

SEELSORGEEINHEIT  
BREISACH-MERDINGEN

EVANGELISCHE  
GEMEINSCHAFT E.V.
In den Sommerferien konzentrieren sich unsere Veranstaltungen 
auf den Gottesdienst am Sonntag. Die regelmäßigen Kreise unter 
der Woche pausieren. Wir wünschen eine gesegnete Sommer- und 
Urlaubszeit. 
 
Sonntag, 06. August 
11:00 Uhr  Gottesdienst mit Wolfgang Peuster, Richter i.R. 
 Livestream des Gottesdienstes über 
 www.lgv-ihringen.de 
 Der Kindergottesdienst pausiert in den Sommerferien. 
 Den ganz Kleinen (0-2) steht der Eltern-Kind-Raum zur 

Verfügung. 
 
Haben Sie noch Fragen? 
Infos über die Gemeinde und die Veranstaltungen finden Sie unter 
www.lgv-ihringen.de. 
Telefonisch erreichen Sie uns über 07668-286 und per Mail unter 
kontakt@ihringen.lgv.org. 
Wir nehmen gerne Kontakt mit Ihnen auf. 

FÖRDERVEREIN 
KAISERSTUHLBAD E.V. 

Einladung zur Mitgliederversammlung  
Unsere Mitgliederversammlung findet heute um 20 Uhr im Kaiser-
stuhlbad statt. 
 
Tagesordnung: 
Top 1:  Begrüßung durch Herrn Bürgermeister Eckerle 
Top 2:  Totenehrung 
Top 3:  Bericht über bisher gelaufene Aktionen durch den 
  2. Vorsitzenden Maik Refflinghaus 
Top 4:  Kassenbericht 
Top 5:  Kassenprüfbericht 
Top 6:  Entlastung des Gesamtvorstands 
Top 7:  Wahlen der Vorstandsmitglieder 
Top 8:  Anträge und Verschiedenes 
 
Wir laden Sie, liebe Mitglieder, herzlich zur Mitgliederversammlung 
ein und wir freuen uns über Ihr Kommen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Benedikt Eckerle   Maik Refflinghaus
1. Vorsitzender   2. Vorsitzender  
 
 

TURNVEREIN 
Ihringen 1921 e.V.

Wir sagen D A N K E 
an unsere beiden langjährigen Übungsleiterinnen Barbara Ortolf 
und Natia Sommer-Lodmize für die jahrelange Unterstützung. Lei-
der haben beide Übungsleiterinnen Ihre Tätigkeit zum Beginn der 
Sommerferien beendet. 

Barbara hat 13 Jahre lang als Übungsleiterin der Gruppe „Bodyfor-
ming“ in Wasenweiler mit Begeisterung und Motivation im zweiwö-
chentlichen Rhythmus die Sportlerinnen und Sportler zur Fitness 
animiert. Gut besucht waren auch Ihre Jumping-Kurse. 

VEREINE www.ihringen.de

Natia hat in Ihrer 9jährigen Übungsleitertätigkeit vor allem in Kin-
derturnbereich viele leuchtende Kinderaugen gezaubert. Als All-
roundtalent hat sie aber auch Yoga-Kurse geleitet und Fitnessstun-
den vertreten. 
Wir wünschen beiden Übungsleiterinnen alles Gute für die Zukunft 
und sagen „DANKE“ für das geleistete Engagement für unseren Ver-
ein. 

  

 
 
 
Wir suchen Übungsleiter*innen im Sportbetrieb! 
  
 
Wenn du... 

/ dich als Übungsleiter/Trainer engagieren willst 
/ eine eigene Sportgruppe, 
/ oder eine bestehende Gruppe unterstützen willst 
/ um neue Erfahrungen zu sammeln und deine sportlichen und 

sozialen Kompetenzen zu stärken 
 
…dann melde dich bei uns! 
 
Das solltest du mitbringen… 

/ Begeisterung für den Sport 
/ Spaß und Interesse an der Kinder- und Jugendarbeit im Sport 
/ Erfahrungen im Verein 
/ Eigeninitiative, hohe Teamfähigkeit, Engagement und 

Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem 
/ Einsatzbereitschaft 

 
Wir bieten… 

/ Möglichkeit zum Einstieg als Übungsleiter*in oder Trainer*in in 
verschiedenen Bereichen des Sports 

/ Möglichkeit zur Weiterbildung in verschiedenen Bereichen des 
Sports 

/ eine offene und umgängliche Vereinskultur 
/ eine Vergütung von mind. 6 €/ 10€ / 12€ pro Stunde 

 
 
Folgende Kindergruppen brauchen dringend Unterstützung: 
 
Kinderturnen       Mi.  14.00 - 16.30 Uhr 
Leichtathletik      Fr.   14.30 - 17.00 Uhr 
 
Bei Interesse melde dich formlos bei unserer Geschäftsstelle. 
info@tv-ihringen.de Weitere Infos findest du unter www.tv-ihringen.de. 
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Geschäftsstelle 
Öffnungszeiten: Mittwoch: 16:30 -18:30 Uhr, in den Schulferien 
bleibt die Geschäftsstelle geschlossen. 
Kontakt & Infos: www.tv-ihringen.de Tel: 07668 908752 Mail: e.bit-
zenhofer@tv-ihringen.de 
 
Termine: 
31.07.23 - 13.08.23 Hallensperrung Reinigungsarbeiten

 

SPORTVEREIN
Wasenweiler e.V.

SG Ihringen/Wasenweiler 
Ergebnisse Vorbereitungsspiele 
SG Wasser/Kollmarsreute - SG Ihringen/Wasenweiler  3:5 
Tore: Torsten Schätzle, Schaeffer David, Louis Rudmann. Jannik 
Mößner, Nils Gut 
 
SG Breisach /Gündlingen - SG Ihringen/Wasenweiler 2  0:2 
Tore: Eigentor, Luca Mößner 
 
1. Runde im Bezirkspokal 
Sonntag, 06.08.2023 um 17.00 Uhr in Oberrotweil 
FC Vogtsburg - SG Ihringen/Wasenweiler 
 
1. Spieltag Saison 2023/2024 
Sonntag, 13.08.2023 um 11.00 Uhr in Ihringen, Nachtwaid 
SG Ihringen/Wasenweiler 3 - SG Breisach/Gündlingen 2 
 
Sonntag, 13.08.2023 um 13.00 Uhr in Ihringen, Nachtwaid 
SG Ihringen/Wasenweiler 2 - SG Breisach/Gündlingen 
 
Sonntag, 13.08.2023 um 15.00 Uhr in Ihringen, Nachtwaid 
SG Ihringen/Wasenweiler - TV Köndringen 
 
Zu allen Spielen laden wir Sie herzlich ein. 
 
SV Wasenweiler e.V. 

Töpfer- und Kunstmarkt Wasenweiler 
Am 02. + 03.09.2023 findet wieder der traditionelle Töpfer- und 
Kunstmarkt beim Weinhaus Wasenweiler statt. Beginn ist jeweils um 
11.00 Uhr. 

Gerne begrüßen wir Sie an beiden Tagen. Zusammen mit den Land-
frauen Wasenweiler kümmern wir uns um das leibliche Wohl der 
Gäste. 

DLRG ORTSGRUPPE 
Ihringen e.V.

Training 
Das Training findet im Kaiserstuhlbad statt. 
 
Trainingszeiten 
Gruppe 1  Uhrzeit 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Gruppe 2  Uhrzeit 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
 
Meerjungfrauenschwimmen 
Immer sonntags von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr an 
bestimmten Terminen, Meerjungfrauenschwim-
men im Kaiserstuhlbad an! Bis zu 8 Meerjung-
frauen und -männer können unter unserer Auf-
sicht durch das speziell dekorierte und extra für 
uns gesperrte Springerbecken tauchen, schwimmen und spielen! 
Meerjungfrauenkostüme können gegen 3,50 € pro halbe Stunde 
ausgeliehen werden. 
Wer ein eigenes Kostüm hat, darf natürlich kostenlos mitschwim-
men! Mitmachen können alle ab 8 Jahren, die mindestens das Seep-
ferdchenabzeichen haben. 
 
Die DLRG Ihringen wünscht allen Wassernixen viel Spass und eine 
tolle Zeit 
Termine: 13.08. 
 
Termine: 
03.08.2023 Training im Kaiserstuhlbad 
10.08.2023 Training im Kaiserstuhlbad 
13.08.2023 Meerjungfrauenschwimmen 
 
Weitere Informationen unter 
E-Mail: info@ihringen.dlrg.de 
Internet: www.ihringen.dlrg.de 
 
 

SPORTVEREIN WASENWEILER
Abt. Tischtennis

TENNISCLUB GRÜN-WEISS
Ihringen

Wir freuen uns auf viele Besucher auf unserer Anlage 

Gruppe Kinderturnen 4- 6 Jahre 
Unsere Übungsleiterin Natia kann aus beruflichen Gründen das 
Kinderturnen 4-6 Jahre leider nicht mehr anbieten. Trotz intensi-
ver Suche ist es uns leider noch nicht gelungen, eine(n) Nachfol-
ger*in zu finden. Daher wird das Kinderturnen voraussichtlich 
nach den Sommerferien nicht mehr stattfinden können. Wir be-
dauern dies sehr und hoffen, dass sich vielleicht doch Personen 
finden, die bereit wären, sich zu engagieren, damit sich weiter-
hin jeden Mittwoch die 4-6jährigen sportlich austoben können. 
Gerne unterstützen wir beim Einstieg in die Anleitung und 
Durchführung der Übungsstunden. Vorkenntnissse sind nicht 
notwendig. 
Falls Du dich angesprochen fühlst und interessiert bist, stehe 
wir gerne für Deine Fragen zur Verfügung. Ein unverbindliches 
Anfragen würde uns freuen. Melde Dich einfach bei Diana unter 
Tel. 01755697711 (gerne auch per WhatsApp) oder 
dianagraner@gmx.de 

10. KAISERSTUHL CUP
IHRINGEN

Herren 30 · Herren 40 · Herren 60
Damen · Damen 40

Spielort:  Tennisanlage Ihringen
Spielzeit:  Donnerstag ab 16 Uhr
     Freitag ab 15 Uhr
     Samstag ab 9 Uhr
     Sonntag ab 9 Uhr

 3. bis 6. August 2023

www.tc-ihringen.de
40-jähriges Bestehen 
des TC Grün-Weiß Ihringen e.V.

Der TC Grün-Weiß Ihringen e. V. wurde vor 40 Jahren gegründet. 
Dieses Ereignis möchten wir am

Samstag, den 10. Oktober 2015 im Clubheim

feiern. Der Vorstand lädt zu diesem Event herzlich ein und hat fol-
gendes Programm verabschiedet:

11:00 Uhr  Start des Schleifchen-Turniers
   Teilnahmeberechtigt sind alle Vereinsmitglieder/
   -innen, die das 12. Lebensjahr vollendet haben.
	 	 	 Weitere	Informationen	hierzu	finden	Sie	auf	unserer
   Homepage.

Sektempfang

Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren:Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren:
79241 Ihringen  
Im Stegen 1
Montag–Samstag:  
8–20 Uhr

Wir suchen Sie! 

Angebote gültig von Mittwoch, 23.09. bis Samstag, 26.09.2020. 
Alle Preise sind in Euro angegeben. Irrtum vorbehalten. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen, solange Vorrat reicht. Herausgeber: Kerstin Zipfel-Kühl e.K., Im Stegen 1, 79241 Ihringen

Achkarrer 
Glücksgriff 
Spätburgunder  
Rosé  
feinherb 
Q.b.A.,  
0,75-L-Flasche 
(1 L = € 5,19)

SUPER-KNÜLLER

 3 89

Unser 
Deckellupfer 
Wein: 
Weingut Stigler 
Pinot Noir 
VDP Gutswein 
0,75-L-Flasche 
(1 L = € 16,88)

SUPER-KNÜLLER

12 66

z. Hd. Frau Zipfel-Kühl • Im Stegen 1  
79241 Ihringen • Tel.: 07668 657 oder per E-Mail an: info@edeka-kuehl.de

Für unseren Markt in Ihringen suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung

Bewerben Sie sich  
schriftlich bei:

in Voll- oder Teilzeit, gerne auch Quereinsteiger.

Mitarbeiter für 
unsere Bedientheken 
(m/w/d)

Wenn Ihnen neben einer leistungsgerechten 
Bezahlung die gute Zusammenarbeit im Team  
am Herzen liegt, dann sind Sie bei uns  
genau richtig – spüren Sie den Unterschied!
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LANDJUGENDGRUPPE
Ihringen

Heute  Gruppenabend 
09.08.2023  Hauri KG 18:00 Uhr Treffpunkt Ländi 
16.08.2023  Flunkyball-Turnier 
23.08.2023  Gruppenabend 
01.09.2023  Vorstandssitzung 18:00 Uhr 

LANDFRAUEN
Ihringen

Liebe Landfrauen und alle Interessierte, 
nochmal zur Erinnerung: am Donnerstag, dem 3.8., findet unser 
Sommer-Treffen statt. 
Kommt gerne von 18 - 21 Uhr vor das Haus Fohrenberg zum gemüt-
lichen Beisammensein. Bringt was Leckeres für unser Fingerfoodbuf-
fet mit, für die Getränke sorgen wir! 
Bis dahin viele Grüße von uns Vorstandsfrauen 
 

 

LANDFRAUENVEREIN
Wasenweiler

Liebe Landfrauen, 
ihr könnt euch noch gerne zu unseren nächsten zwei Veranstaltun-
gen bei Charlotte Japel (Tel. Nr. 5866 ) anmelden: 
Samstag, 19. August um 15 Uhr 
Rebenfahrt mit anschließendem gemütlichen Beisammensein in der 
Kinzgen Hütte; dort werden wir vom Gasthaus Sonne verköstigt. 
Wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen, daher bitte bis 
Freitag, 11. August anmelden. Sollten wir dann noch freie Plätze 
haben, werden wir es im Blättchen veröffentlichen. 
 
Samstag, 26. August 
Grillfest bei Anneliese Sauerburger 
Gerne können eure Männer mitkommen. 
 
Dieses Jahr findet wieder der Töpfermarkt am 2. und 3. September 
statt. 
Bitte merkt euch den Termin vor, es werden wieder Kuchenspenden 
benötigt und vor allem Helferinnen für den Kaffee- und Kuchenver-
kauf. 
 
Wir freuen uns auf das gesellige Beisammensein ! 
Es grüßt, 
das Vorstandsteam 
 

 

NATURZENTRUM KAISERSTUHL  
Im Schwarzwaldverein e. V.

Fotoausstellung 
„Garten als Oase für Mensch und Tier“ 
Erleben Sie die faszinierende Natur auf Exkursionen rund um den 
Kaiserstuhl, den Tuniberg und die March und besuchen Sie die Aus-
stellungen im Naturzentrum Kaiserstuhl in Ihringen. 
In unserer aktuellen Fotoausstellung erhalten Sie Tipps und Infos zu 
naturnahen Vorgärten und Hausgärten. In welchem Garten fühlen 
sich Mensch und Tier wohl? Grau, grün oder bunt? Welche Pflanzen 
sind wärmeliebend und kommen gut durch den Sommer? 
 
Öffnungszeiten im August: 
Montag + Donnerstag 10 - 12 Uhr, 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Den Flyer mit unserem Jahresprogramm erhalten Sie in den örtli-
chen Tourist-Informationen, Rathäusern oder auf 
www.naturzentrum-kaiserstuhl.de. Am 10. September startet unser 
Herbstprogramm. 
 
Kontakt + Information:
Naturzentrum Kaiserstuhl im Schwarzwaldverein e.V.
Birgit Sütterlin
Bachenstr. 42, 79241 Ihringen
Tel: 07668 7108 80 (Mo + Do 10-12 Uhr) 
Email: info@naturzentrum-kaiserstuhl.de
www.naturzentrum-kaiserstuhl.de 
 
 
KIRCHL. BAUFÖRDERVEREIN MARIÄ 
HIMMELFAHRT WASENWEILER E.V.

Einladung zum Patrozinium Mariä Himmelfahrt Wasenweiler 
Das Gemeindeteam Wasenweiler-Ihringen und der kirchliche Bauför-
derverein Mariä Himmelfahrt laden alle Interessierten zum Gottes-
dienst am 13.08.2023 um 18.00 Uhr mit Kräuterbuschelweihe und 
anschließendem Hock ein. Der Kirchenchor wird die Jazz-Messe von 
Bob Chilcott vortragen. Für das leibliche Wohl und die Unterhaltung 
mit den „Singenden Winzern“ Arno Müller und Walter Hintereck ist 
gesorgt. 
 
Wir freuen uns alle auf ein zahlreiches Kommen!  
Ihr Gemeindeteam Wasenweiler-Ihringen 
 

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!
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KAISERSTUHL TOURISTIK 
Ihringen

Mi., 02.08.  Dem Winzer über die Schulter geschaut.... 
10:00 Uhr Ihringer Zwetschgenernte im Obstgarten, Winklerber-

ghof, Fam. Schneider, Anmeldung: 07668-467, 5,-€ / 
Pers. 

Mi., 02.08.  Winzer-Kino II- Die Ihringer Filmweinprobe 
18:30 Uhr  Ratskeller, 7,50€/P, mit KONUS Gästekarte 6€/P 
Do.,03.08.  Weinprobe mit Stationen im Weinberg 
15:30 Uhr  Staatsweingut Freiburg auf dem Blankenhornsberg, 

Anmeldung unter: 0761-40165-4320, 15€/P, mit KONUS 
Gästekarte 14€/P 

Sa., 05.08.  Ihringer Weinfass- Der Weinausschank 
15-21 Uhr Jedes Wochenende schenkt ein Ihringer Winzer seine 

Weine auf dem Rathausplatz aus 
So., 06.08.  Ihringer Weinfass- Der Weinausschank 
15-19 Uhr  Jedes Wochenende schenkt ein Ihringer Winzer seine 

Weine auf dem Rathausplatz aus 
Mo.,07.08.  Gästebegrüßung im Naturzentrum am 
17:00 Uhr  Rathausplatz 
  mit me Gläsle Wi 

Di.,08.08.  Erlebnisfahrt mit dem Traktor durch die Weinberge 
17:00 Uhr  mit Verkostung
 Anmeldung T-Info, 07668 9343, 15,--€/P, Kinder ab 10 

Jahren, 6,--€/P 
Mi.,09.08.  Dem Winzer über die Schulter geschaut.... 
10:00 Uhr  Lößhohlwege, Weinberg und Weitsichten, Rathaus-

platz, K. Reinbold, 5,00€/P 
Do.,10.08.  Weinprobe mit Stationen im Weinberg 
15:30 Uhr  Staatsweingut Freiburg auf dem Blankenhornsberg, 

Anmeldung unter: 0761-40165-4320, 15€/P, mit KONUS 
Gästekarte 14€/P 

Do., 10.08.  ZISCH am Mammut 
17-22 Uhr  Ausschank und Imbiss am Mammutbaum im Hof der 

Winzergenossenschaft Ihringen 
Sa., 12.08.  Ihringer Weinfass- Der Weinausschank 
15-21 Uhr Jedes Wochenende schenkt ein Ihringer Winzer seine 

Weine auf dem Rathausplatz aus 
So.,13.08.  Ihringer Weinfass- Der Weinausschank  
15-19 Uhr Jedes Wochenende schenkt ein Ihringer Winzer seine 

Weine auf dem Rathausplatz aus 

WISSENSWERTES www.ihringen.de

Lehrlinge im Betrieb ausbilden 
Das zentrale Thema im vierten Teil der Meistervorbereitung ist die 
Ausbildung von Lehrlingen. Dazu bietet die Gewerbe Akademie der 
Handwerkskammer Freiburg ab 6. Oktober einen viermonatigen 
Kurs in Teilzeit an. Er kann aber auch einzeln im Hinblick auf die Aus-
bildereignungsprüfung belegt werden. Der Unterricht findet freitags 
von 15 bis 20.15 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr statt. 
Die Teilnahme wird unter bestimmten Voraussetzungen über das 
Aufstiegs-Bafög gefördert. Auskünfte gibt die Gewerbe Akademie 
unter Telefon 0761/15250-25. Anmeldung auch im Netz: 
www.gewerbeakademie.de 
 

Warnung vor falschen E-Mails
Schon wieder versuchen Kriminelle an Daten von Mitgliedsfirmen der 
IHK zu gelangen. Zahlreiche Unternehmen erhalten in diesen Tagen 
E-Mails von einer „Handelskammer Deutschland“. Die Nachricht soll den 
Eindruck vermitteln, von der Deutschen Industrie- und Handelskammer 
(DIHK) oder einer Industrie- und Handelskammer (IHK) zu stammen. 
Die IHK-Organisation warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Die Phis-
hing-Mails fordern dazu auf, eine Handelsregistereintragung über einen 
Link zu bestätigen. Diese E-Mail kommt weder von der IHK Südlicher 
Oberrhein noch von einer anderen IHK-Organisation. Die IHK Südlicher 
Oberrhein warnt ausdrücklich davor, auf Links in dieser E-Mail zu klicken 
und erst recht Daten zu übermitteln. E-Mails mit einem solchen Inhalt 
sollten umgehend gelöscht werden. Bereits in den vergangenen Mo-
naten wurden IHK-Mitgliedsunternehmen von Datendieben per E-Mail 
angeschrieben. Damals ging es um die vermeintliche Aktualisierung 
von Handelsregisterdaten. Der aktuelle Text in der Phishing-Mail inklusi-
ve Link – mit zahlreichen Rechtschreibfehlern – lautet wie folgt:
„Sehr geehrter Kunde,
Die Handelskammer prüft, ob im Handelsregister eingetragene 
Unternehmen noch aktiv sind. Wir tun dies, weil das Handelsre-
gister eine Darstellung der aktuellen und aktiven Unternehmen in 
Deutschland erstellen muss.
Daten der Steuer- und Zollverwaltung zeigen, dass ihre Registrie-
rung in dieser Datei nicht (mehr) als aktives Unternehmen erscheint.
Dies ist das SIgnal für Handelskammer, dass wir Ihr Unternehmen aus 
de Handelsregister löschen können.
Ist das tatsächlich der Fall? Dan müssen SIe nichts unternehmen, die 
Handelskammer wird Ihr Unternehmen in c.a 5 Werktagen ü#abmel-
den. Sie erhalten hierüber ene Bestätigung. Sollte Ihr Unternehmen 

nochbaktiv sein, dann bitten wir Sie, Ihre aktuellen Informationen 
innerhalb von 3 Werkagen nach dem erhalten dieser Nachricht zu 
aktualisieren. Die Handelskammer beurteilt dann anhand einer Rei-
he festgelegter Kriterien, ob es sich bei dem Unternehmen um ein 
aktives Unternehmen handelt.
Gehe zu meinem IHK
Hochachtungsvoll,
Handelskammer
Deutschland“

Wenn beim E-Mail-Empfänger Zweifel bestehen, ob eine erhaltene 
E-Mail tatsächlich von der IHK stammt, sollte zur Absicherung eine 
kurze telefonische Klärung mit der IHK Südlicher Oberrhein unter 
0761-3858-0 stattfinden.
 
 
Am 1. und 2. September mit dem  
„Türmer auf die Kastelburg“ 
Torwächters Weib nur noch zweimal ins mittelalterliche Wald-
kirch 
Wer schon einmal dabei war schwärmt. Eine äußerst kurzweilige 
Führung mit viel Spaß, Humor und trotzdem etwas lernen über die 
mittelalterliche Burg und ihrem Leben. Eine ganze Reihe von ehren-
amtlichen Schauspielern schlüpft in verschiedene Rollen rund um 
den Türmer auf der 368 Meter hoch gelegenen Burg, dem Wahrzei-
chen von Waldkirch. 
 
Unten in der Stadt zieht das „Torwächters Weib“ dieses Jahr nur 
noch zweimal durch das mittelalterliche Waldkirch. Auch hier gibt es 
viel Abwechslung und zahlreiche Rededuelle mit Zeitgenossen aus 
dem Mittelalter. 
 
Türmer: a) Nachtführungen für Erwachsene am Fr. 1. September und 
Sa. 2. September, jeweils 19.00 Uhr; Treffpunkt Marktplatz, Marien-
brunnen. Unkostenbeitrag 15,-- Euro; 
Termine Torwächters Weib: jeweils Freitag um 19.00 Uhr, Treffpunkt 
Kirchplatz 2 (Kita Regenbogen): am 8. September und 27. Oktober. 
Unkostenbeitrag 9,-- Euro und 4,-- Euro für Jugendliche, Kinder frei. 
Informationen und Anmeldungen: 
Tourist-Information 79183 Waldkirch, Marktplatz 1-5 (Rathaus), 
Tel. 07681/19 433, www.stadt-waldkirch.de/Freizeit/Stadtführungen. 

 Ende des redaktionellen Teils



Wenn die Kraft zu Ende geht, 
ist es nicht sterben, 
sondern Erlösung.

Gertrud Kühnle
geb. Soßdorf

* 18.7.1923   † 7.7.2023

In stiller Trauer haben wir im engsten Familienkreis 
Abschied genommen.

Jörg Hohwieler
und Manfred Hohwieler 
mit Familie
sowie Angehörige und Freunde

Danke für die tröstenden Worte und alle Zeichen der 
Liebe und Freundschaft.

Gertrud Kühnle

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Reinigungskraft gesucht 
für 1 x wöchentlich 

4 Stunden vormittags im Privathaushalt in Ihringen.
Kontakt über Handy-Nr. 0151 - 41 92 73 68

Junglandwirt sucht dringend Schmalspurtraktor
Holder, Eicher oder ähnliches Modell 

Tel. 07642 468 99 97

S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben auf - bank - be - ben - brauch - buend -
dau - di - dig - er - ex - fan - fi - flie - frosch - ge - ge - 
gen - ger - grue - gur - gut - ha - hoch - klu - knall - kom -
le - ler - lich - lom - macht - men - ment - na - nach -
ne - ner - niess - nis - pe - ra - recht - rie - schlues - 
schrift - schul - sel - sen - sen - si - sla - stap - straf - 
streit - sung - taet - te - tei - tem - trag - tuer - un - ver -
vi - voll - vor - waerts - wei - zu sind 19 Wörter zu bilden, 
deren sechste und elfte Buchstaben, jeweils von oben 
nach unten gelesen, ein Zitat von Ludwig Gleim ergeben.

1. Art der Bankabbuchung

2. Angeklagte

3. Silvesterkracher

4. Ausschließlichkeit

5. Anhang

6. Tadel

7. gekünstelt, affektiert

8. Nutzungsrecht

9. Karriere machen

10. abwehren, schützen

11. Abfahrtslauf

12. bedeutende, zentrale Person

13. energiegeladen

14. Häftling

15. Ersparnis

16. Blender, Betrüger

17. Beruf im Baugewerbe

18. Kurzbezeichnung e. dt. Partei

19. Armee

Lösung: 1. Dauerauftrag, 2. Beschuldigte, 3. Knallfrosch, 4. Exklusivitaet, 
5. Nachschrift, 6. Zurechtweisung, 7. unnatuerlich, 8. Niessbrauch, 
9. vorwaertskommen, 10. verteidigen, 11. Riesenslalom, 12. Schluesselfi gur, 
13. temperamentvoll, 14. Strafgefangener, 15. Bankguthaben, 16. Hochstapler,
17. Fliesenleger, 18. Buendnisgruene, 19. Streitmacht – „Aufschub einer gu-
ten Tat hat schon oft gereut.“
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PRIMO-RÄTSELSPASS

Sie haben Ihr Blättle 
nicht erhalten?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:
  07771 9317-48         vertrieb@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de



Weinlaube (Holz) abzugeben
Weinlaube, 30 x 8,65 m, Holzbau, Holzboden, Theke, Lagerraum. 
Preis VHB. Besichtigung (aufgebaut) ab 21.08.2023 möglich 
(Breisacher Weinfest vom 25.08.-28.08.2023). 
Kontakt: info@winzergenossenschaft-ihringen.de

fitnesswolf
Das Fitness- & GesundheitsGYM in Ihringen

For a strong
and

healthy body
Mit optimalem Kraft- und Ausdauertraining und spezieller 
Gymnastik „fitter“ werden und das Immunsystem stärken!

Das Einsteigerangebot* (*monatl. 29,90 Euro)  
Infos unter: www.fitnesswolf.jimdo.com

Tel. 07668 / 9960166
Trainer & Inh.: Diplom-Sportlehrer Alex.A. Wolf / Wasenweiler Str. 32 / 79241 Ihringen


